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 Zur Behandlung im 
 

Gremium Zuständigkeit Termin Status 

Ausschuss für Umwelt und Technik Vorberatung 21.03.2023 öffentlich 

Gemeinderat Beschlussfassung 28.03.2023 öffentlich 

 
Beratungsgegenstand: 
 

5. Änderung des Flächennutzungsplans 2015 der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar für den 
Bereich "Römerweg" im Stadtteil Hochdorf 
- Aufstellungsbeschluss 
- Zustimmung zum Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung  
- Art und Weise der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung 
der 5. Änderung des Flächennutzungsplans 2015 der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar 
für den Bereich "Römerweg" im Stadtteil Hochdorf gemäß dem beigefügten Lageplan zur 
Abgrenzung vom 28.03.2023. 

2. Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplans 2015 der 
Großen Kreisstadt Remseck am Neckar für den Bereich "Römerweg" im Stadtteil Aldingen  mit 
Begründung vom 28.03.2023. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung und die Beteiligung der Behörden sowie 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB auf Grundlage des 
Vorentwurfs der Flächennutzungsplanänderung durchzuführen.  

  
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja  nein 
 

Falls ja, bitte grundsätzlich zusätzlich in der Sachdarstellung erläutern. 
 

Produkt / Sachkonto:       
 

 
Aufwendungen / 

Auszahlungen neu 
im Haushaltsplan 

eingestellte Mittel 

Abweichung (über-/außer-
planmäßige Aufwend. /ausz. +; 

Minderaufwend. /ausz. -) 

Erträge /         
Einzahlungen 

Gesamtbeträge d. Maßnahme       €       € +       €       € 

davon im lfd. Haushaltsjahr       €       € +       €       € 

Zur Finanzierung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen siehe Beschlussvorschlag oben!  
 
Auswirkungen auf den Stellenplan:  ja  nein 
 

Falls ja, bitte in der Sachdarstellung erläutern.  
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Sachdarstellung / Begründung: 
 

1. Aufstellungsbeschluss 
 
a)  Anlass der Planung 
 
Der bestehende landwirtschaftliche Hof im Außenbereich, angrenzend an den Stadtteil Hochdorf, 
wurde in seiner Nutzung aufgegeben. Die Eigentümer beabsichtigen den Hof als solches 
beizubehalten und lediglich im Hinblick auf eine gewerbliche Nutzung für nicht störende 
Gewerbebetriebe im Sinne des § 6 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) umzunutzen und baulich 
zu verändern. Um dieses Vorhaben auch genehmigen zu können muss ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang wurden auch die angrenzenden Flächen entlang des 
Römerweges städtebaulich untersucht. Auf den Grundstücken besteht Potential für 
Neubebauungen.  
 
Im Zuge einer nachhaltigen Innenentwicklung soll dieses Innenentwicklungspotential genutzt 
werden, um die Inanspruchnahme von unbebauten Außenbereichsflächen zu verhindern. Die 
bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen sollen geschaffen werden, um eine sinnvolle 
Nachverdichtung der unbebauten Grundstücke zu erwirken. 
   
 
b)  Ziele und Zwecke der Planung 
 
Für den nordwestlichen Teilbereich existiert der Baulinienplan „Bittenfelder Straße 26“, genehmigt 
am 26.03.1910. Dieser Bereich wird bisher als Wohngebiet genutzt, der südlich angrenzende 
Außenbereich wurde mit einem Aussiedlerhof genutzt.  
 
In einem qualifizierten Bebauungsplan sollen die beiden Bereiche in ihrer Nutzung teilweise 
geändert bzw. angepasst werden: im nordwestlichen Bereich soll eine WA-Fläche (WA = 
allgemeines Wohngebiet), im südöstlichen Bereich, im bisherigen Außenbereich, eine MI-Fläche 
(MI = Mischgebiet) ausgewiesen werden.  
 
Zur Sicherstellung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des vom Vorhabenträger angestrebten 
Bauvorhabens ist ein qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 2 BauGB aufzustellen. 
 
Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan von 2015 der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar 
(Stand 09.11.2005) ist der Planbereich „Römerweg“ als Mischfläche sowie landwirtschaftliche 
Fläche im Außenbereich dargestellt. Die Entwicklung des Plangebietes aus dem 
Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist somit nicht gegeben. Daher ist eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes notwendig.    
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. Ein 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Römerweg“ wurde bereits am 13.12.2022 beschlossen.  
 
Die Verwaltung bittet um Zustimmung zum Aufstellungsbeschluss zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
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2. Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung  
 
Die Planung sieht neben der zu erhaltenden Bestandsbebauung eine Nachverdichtung mit 
Reihenhäusern im nordwestlichen Planbereich sowie einem Einfamilienhaus im Anschluss an die 
südöstliche Bestandsbebauung vor. Der ehemalige Aussiedlerhof soll beibehalten werden und 
lediglich im Hinblick auf eine gewerbliche Nutzung für nicht störende Gewerbebetriebe im Sinne 
des § 6 BauNVO umgenutzt und baulich verändert werden.  
 
Im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan ist der Planbereich „Römerweg“ zum Teil als 
Mischfläche, im übrigen Bereich als landwirtschaftliche Fläche im Außenbereich dargestellt. Dieses 
soll analog zur gewünschten Nutzung im Gebiet zu Wohnfläche und gemischter Baufläche geändert 
werden.   
 
Die Verwaltung bittet um Zustimmung zum Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung. 
 
 
3. Art und Weise der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Als nächster Verfahrensschritt erfolgt gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie nach § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB die Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange. 
 
Grundlage für die frühzeitige Beteiligung ist der Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung 
vom 28.03.2023 sowie den Anlagen, wie unter den Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage genannt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit soll durch öffentliche Auslegung vom 14.04.2023 bis 
15.05.2023 stattfinden. Parallel hierzu erhalten die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. 
 
Die Verwaltung bittet, den Beschlussvorschlägen jeweils zuzustimmen. 
 
 
Weiteres Verfahren  
 
Die Flächennutzungsplanänderung sowie der Bebauungsplan werden zeitgleich öffentlich 
ausgelegt. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und 
Anregungen werden nach Abwägung in die Planunterlagen zum Entwurf der jeweiligen 
Bauleitpläne eingearbeitet. Der Umweltbericht sowie die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
werden ausgearbeitet und den Bauleitplanunterlagen beigefügt.  
 
Die zu überplanenden Flurstücke befinden sich in Privateigentum. Über einen städtebaulichen 
Vertrag wird der Vorhabenträger verpflichtet, dass mit der Stadt abgestimmte 
Bebauungsplanverfahren „Römerweg“ gem. § 2 BauGB in Zusammenarbeit mit und durch 
Beauftragung der Stadt Remseck am Neckar durchzuführen. 
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Anlagen: 
 

• 5. Änderung des Flächennutzungsplans 2015 für den Bereich "Römerweg" im Stadtteil Hochdorf 
bestehend aus: 
– Rechtsplan vom 28.03.2023 (Anlage 1) 
– Begründung vom 28.03.2023 (Anlage 2)  

• Anlagen zur Flächennutzungsplanänderung: 
– Schalltechnische Untersuchung Brennholzservice Kauffmann GbR in Remseck-Hochdorf, 

Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Stuttgart, vom 09.06.2022 (Anlage 3) 
 

 
 


